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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §80;

BAO §9;

Rechtssatz

Voraussetzung für die Inanspruchnahme als Haftender nach den §§ 9 und 80 BAO ist eine Abgabenforderung, deren

Zahlungstermin in die Zeit der Vertretertätigkeit fällt, gegen den Vertretenen, die Stellung als Vertreter, die

Uneinbringlichkeit dieser Abgabenforderung, eine P;ichtverletzung des Vertreters, ein Verschulden des Vertreters an

der P;ichtverletzung und die Ursächlichkeit der P;ichtverletzung für die Uneinbringlichkeit. Beim kumulativen

Vorliegen dieser Voraussetzungen ist überdies die Geltendmachung der Haftung in das Ermessen der

Abgabenbehörde gestellt.
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